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1 Anordnung
Das PK312-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs für die
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folgendes an:

Aufheben des persönlichen Behindertenstellplatzes mit der Nummer  und Wiederherstellen der ur-
sprünglichen  Parkplatzmarkierung

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Entfernen des VZ 314-50 mit Zusatz-VZ 1044-11 mit der Nummer und VZ-Träger
- Demarkierung des Rollstuhl-Symbols
- Markierung einer Parkflächeneinteilung

3 Begründung
Der Nutzer des persönlichen Behindertenstellplatzes ist dort nicht mehr wohnhaft. Aus diesem Grund wird der 
persönliche Behindertenstellplatz nicht mehr benötigt. Aufgrund des hohen Parkdruckes in dem Gebiet ist der 
Behindertenstellplatz zurück zu bauen und in zwei Parkständen für die Allgemeinheit zu markieren.  

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle 
umgehend schriftlich mitzuteilen.

5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung 
unter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.
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